
           
           

    
        

   

KULTUREN ERLEBEN – MENSCHEN BEGEGNEN

ANMELDUNG UND REISEBEDINGUNGEN

                           B   
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                     Hausadresse: Silberburgstraße 121 • 70176 Stuttgart 
                     Tel. 0711/61925 -0 • Fax 0711/61925 -811 
                     E-Mail: info@biblische-reisen.de • www.biblische-reisen.de
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        über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die Rückzahlung Ihrer Zahlungen und, falls der
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          Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen, zu deren vertragsgemäßer Erbringung BiR bereit und
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    BiR kann bei Nichterreichen einer Mindestteilnehmerzahl nach Maßgabe folgender Regelungen zu-

r
      Die Mindestteilnehmerzahl und der späteste Zeitpunkt des Zugangs der Rücktrittserklärung von BiR

b          
      BiR hat die Mindestteilnehmerzahl und die späteste Rücktrittsfrist in der Reisebestätigung anzugeben 

c       BiR ist verpflichtet, dem Kunden gegenüber die Absage der Reise unverzüglich zu erklären, wenn
f           

       Ein Rücktritt von BiR später als 3 Wochen vor Reisebeginn ist unzulässig.
7    Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, erhält der Kunde auf den Reisepreis geleistete
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    R

         Der Kunde hat BiR oder seinen Reisevermittler, über den er die Pauschalreise gebucht hat, zu infor-
m           

     
     

       Wird die Reise nicht frei von Reisemängeln erbracht, so kann der Reisende Abhilfe verlangen.
b       Soweit BiR infolge einer schuldhaften Unterlassung der Mängelanzeige nicht Abhilfe schaffen konnte,
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      Der Reisende ist verpflichtet, seine Mängelanzeige unverzüglich dem Vertreter von BiR vor Ort zur
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      Der Vertreter von BiR ist beauftragt, für Abhilfe zu sorgen, sofern dies möglich ist. Er ist jedoch nicht
b   

   F   
         Will der Kunde/Reisende den Pauschalreisevertrag wegen eines Reisemangels der in § 651i Abs. (2)
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      Der Reisende wird darauf hingewiesen, dass Gepäckverlust, -beschädigung und -verspätung im Zu-
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      Zusätzlich ist der Verlust, die Beschädigung oder die Fehlleitung von Reisegepäck unverzüglich BiR,
s            

            
   

         
    Die vertragliche Haftung von BiR für Schäden, die nicht aus der Verletzung des Lebens, des Körpers
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   BiR haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- und Sachschäden im Zusammenhang mit Leistun-
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          BiR haftet jedoch, wenn und soweit für einen Schaden des Reisenden die Verletzung von Hin-
w        

     Geltendmachung von Ansprüchen, Adressat
         Ansprüche nach den § 651i Abs. (3) Nr. 2, 4-7 BGB hat der Kunde/Reisende gegenüber BiR geltend zu

m            
           

           
  BiR informiert den Kunden bei Buchung entsprechend der E    

          
           
       

              
           

             
     

             
               

           
              
      

    

        
  BiR wird den Kunden/Reisenden über allgemeine Pass- und Visaerfordernisse sowie gesundheitspo-
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  Die nachstehenden Bedingungen gelten, ergänzend zu diesen Reisebedingungen von BiR, für Reisen
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        erbitten wir wie folgt:
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ANMELDUNG ZUR GRUPPENREISE
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Bitte Namen/Vornamen lt. Ausweisdokument eintragen.

Wir empfehlen dringend den Abschluss einer Reiseversicherung (siehe Versicherungsangebot)! Bitte die gewünschte Versicherung hier ankreuzen!

1. Teilnehmer/in

Name* 

Vorname*  

Geburtsdatum 

Geburtsort 

Staatsangehörigkeit 

� Personalausweis-Nr.: .................................................................. oder

� Reisepass-Nr.: ..................................................................

ausgestellt am gültig bis

ausgestellt in 

Adresse

Straße/Nr.

PLZ/Wohnort 

Telefon/Mobil

E-Mail

� Ich möchte Ihren Newsletter regelmäßig erhalten (jederzeit kündbar)

Zimmerwunsch

� Im Doppelzimmer mit _____________________________________

� Einzelzimmer (falls verfügbar und gegen Aufpreis)

Abflug-/Abfahrtsort

� lt. Ausschreibung

� abweichend ab/bis: ______________________________________
(vorbehaltlich Verfügbarkeit, ggf. gegen Aufpreis)

Ich wünsche einen der folgenden Reiseartikel:

� Umhängetasche   � Rucksack   � Schirm zusätzlich � Liederbuch

Reiseziel: 

Reisenummer:

Reisetermin: 

Gruppenverantwortliche/r (GV):

2. Teilnehmer/in

Name* 

Vorname*  

Geburtsdatum 

Geburtsort 

Staatsangehörigkeit 

� Personalausweis-Nr.: .................................................................. oder

� Reisepass-Nr.: ..................................................................

ausgestellt am gültig bis

ausgestellt in 

Adresse (falls von 1. abweichend)

Straße/Nr.

PLZ/Wohnort 

Telefon/Mobil

E-Mail

� Ich möchte Ihren Newsletter regelmäßig erhalten (jederzeit kündbar)

Zimmerwunsch

� Im Doppelzimmer mit _____________________________________

� Einzelzimmer (falls verfügbar und gegen Aufpreis)

Abflug-/Abfahrtsort

� lt. Ausschreibung

� abweichend ab/bis: ______________________________________
(vorbehaltlich Verfügbarkeit, ggf. gegen Aufpreis)

Ich wünsche einen der folgenden Reiseartikel:

� Umhängetasche   � Rucksack   � Schirm   zusätzlich � Liederbuch

*(lt. Personalausweis/Reisepass) *(lt. Personalausweis/Reisepass)

Bitte leisten Sie alle Zahlungen erst nach Erhalt der Bestätigung/Rechnung (inkl. Sicherungsschein) auf das dort genannte Konto. Erfolgt die Buchung/
Bestätigung/Zahlung über die/den Gruppenverantwortliche/n, ist der Sicherungsschein dort treuhänderisch für die Gesamtgruppe hinterlegt.

Datum Unterschrift Datum Unterschrift 

Veranstalter: Biblische Reisen GmbH
Postfach 15 04 61, 70076 Stuttgart · Tel.: 07 11 / 6 19 25-0, Fax: -811 · E-Mail: gruppen@biblische-reisen.de · www.biblische-reisen.de

In Notfällen (Erkrankungen, Unfall etc.) während der Reise bitte Nachricht an:

Name/Vorname              

Adresse   

Telefon/E-Mail

In Notfällen (Erkrankungen, Unfall etc.) während der Reise bitte Nachricht an:

Name/Vorname              

Adresse   

Telefon/E-Mail

Die nachstehenden Reisebedingungen und (bei Reisevertragsabschlüssen ab dem 01.07.2018) das Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschal -
reise nach § 651a BGB habe ich zur Kenntnis genommen und anerkenne sie ausdrücklich. Meine Per sonalangaben stimmen mit den Ein tragungen im Reisepass bzw.
Personalausweis über ein. Ich bin damit einverstanden, dass diese in die Teil nehmerliste übernommen sowie zur Übermittlung von Kunden in formationen gespeichert,
verarbeitet und genutzt werden, was ich jederzeit widerrufen darf.

Gewünschte Versicherung (Tarife siehe Versicherungsangebot)

Premium TOP Paket  � mit Selbstbehalt � ohne Selbstbehalt

Premium Storno- u. Abbruchschutz � mit Selbstbehalt � ohne Selbstbehalt

Premium Basis   � mit Selbstbehalt � ohne Selbstbehalt

Gewünschte Versicherung (Tarife siehe Versicherungsangebot)

Premium TOP Paket  � mit Selbstbehalt � ohne Selbstbehalt

Premium Storno- u. Abbruchschutz � mit Selbstbehalt � ohne Selbstbehalt

Premium Basis   � mit Selbstbehalt � ohne Selbstbehalt
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  in Textform wird dringend empfohlen. Nach Ablauf der Frist kann der Kunde Ansprü-
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  +49 (0)711 619 25 811
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       Abschluss des Pauschalreisevertrages, Verpflichtungen des Kunden 
    F   
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      Weicht der Inhalt der Reisebestätigung von BiR vom Inhalt der Buchung ab, so liegt ein neues Angebot

v                     
             

          
           

      Die von BiR gegebenen vorvertraglichen Informationen über wesentliche Eigenschaften der Reise-
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       Der Kunde haftet für alle vertraglichen Verpflichtungen von Mitreisenden, für die er die Buchung vor-
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   Die Buchung (Reiseanmeldung) zu Ihrer Reise erbitten wir s     
           

             
        

            
    

   Die Übermittlung des Vertragsangebots durch Zusendung des Formulars bzw. Betätigung der Schalt-
f           

         
          

   Der Kunde haftet gegenüber BiR bei allen Buchungswegen für alle Verpflichtungen von Mitreisenden,
f               

      
   Der Reisevertrag kommt durch die Buchungsbestätigung von BiR an die/den Kunden oder das diese/n
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   BiR weist darauf hin, dass nach den gesetzlichen Vorschriften (§§ 312 Abs. 7, 312g Abs. 2 Satz 1 Nr. 9
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      Bezahlung 
    BiR und Reisevermittler dürfen Zahlungen auf den Reisepreis vor Beendigung der Pauschalreise nur
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   Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder die Restzahlung nicht entsprechend den vereinbarten

Z          
              

           
         

   

      Änderungen von Vertragsinhalten vor Reisebeginn, die nicht den Reisepreis betreffen 
    Abweichungen wesentlicher Eigenschaften von Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt des Pau-

s             
           

        

   BiR ist verpflichtet, den Kunden über Leistungsänderungen unverzüglich nach Kenntnis von dem Än-
d            

        
   Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Eigenschaft einer Reiseleistung oder der Ab-
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   Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit die geänderten Leistungen mit Män-

g               
          

      Preiserhöhung; Preissenkung
    BiR behält sich nach Maßgabe der § 651f, 651g BGB und der nachfolgenden Regelungen vor, den im

P       
      eine Erhöhung des Preises für die Beförderung von Personen aufgrund höherer Kosten für Treibstoff

o    
      eine Erhöhung der Steuern und sonstigen Abgaben für vereinbarte Reiseleistungen, wie Touristen-

a          
   Eine Erhöhung des Reisepreises ist nur zulässig, sofern BiR den Reisenden in Textform klar und ver-

s             
 

   Die Preiserhöhung berechnet sich wie folgt:
a       Bei Erhöhung des Preises für die Beförderung von Personen nach 4.1.a) kann BiR den Reisepreis nach
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      Bei Erhöhung der Steuern und sonstigen Abgaben gem. 4.1.b) kann der Reisepreis um den entspre-
c     
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   P              
   Bei Preiserhöhungen von mehr als 8 % ist der Kunde berechtigt, innerhalb einer von BiR gleichzeitig
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    Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn vom Pauschalreisevertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist

g              
            

        
   Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück oder tritt er die Reise nicht an, so verliert BiR den Anspruch

a            
              

        
          
             
            

  
   BiR hat die nachfolgenden Entschädigungspauschalen unter Berücksichtigung des Zeitraums zwischen

d           
          

           
       

      B            

          bis zum 120. Tag vor Reisebeginn: kostenlos
          vom 119. bis 42. Tag vor Reisebeginn: 10% des Reisepreises
          vom 41. bis 22. Tag vor Reisebeginn: 25% des Reisepreises
          vom 21. bis 15. Tag vor Reisebeginn: 40% des Reisepreises
          vom 14. bis 1 Tag vor Reisebeginn: 60% des Reisepreises
          am Tag der Abreise und bei Nichtantritt: 80% des Reisepreises
b       B           

          bis zum 35. Tag vor Reisebeginn: 30% des Reisepreises
          vom 34. bis 22. Tag vor Reisebeginn: 40% des Reisepreises
          vom 21. bis 15. Tag vor Reisebeginn: 60% des Reisepreises
          vom 14. Tag bis 1 Tag vor Reisebeginn: 80% des Reisepreises
          am Tag der Abreise und bei Nichtantritt: 90% des Reisepreises
5    Dem Kunden bleibt es in jedem Fall unbenommen, BiR nachzuweisen, dass BiR überhaupt kein oder ein

w            
   BiR behält sich vor, anstelle der vorstehenden Pauschalen eine höhere, konkrete Entschädigung zu
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   Ist BiR infolge eines Rücktritts zur Rückerstattung des Reisepreises verpflichtet, ist dieser unver-
z               

   Das gesetzliche Recht des Kunden, gemäß § 651 e BGB von BiR durch Mitteilung auf einem dauer-
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Reisebedingungen
der Firma Biblische Reisen GmbH
für Vertragsabschlüsse bis einschließlich 30.06.2018
Sehr geehrte Gäste, bitte lesen Sie aufmerksam die nachfolgenden Reisebe dingungen durch.
Sie werden, soweit wirksam einbezogen, Inhalt des zwischen Ihnen als Reiseteilnehmer/in
– nachstehend „Kunde“* genannt – und uns, der Biblische Reisen GmbH als Reiseveran-
stalter – nachstehend „BiR“ genannt – im Falle Ihrer Buchung bis zum 30.06.2018 zustande
kommenden Reisevertrages. Diese Reisebe ding ungen ergänzen die Vorschriften über den
Reisevertrag der §§ 651a ff BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) und der Informationsverordnung
für Reise ver anstalter und füllen diese aus. 

1. Anmeldung, Reisebestätigung, Verpflichtungen der Buchungsperson
1.1. Die Buchung (Reiseanmeldung) zu Ihrer Reise  erbitten wir wie folgt:

Schriftlich, auf dem vorgesehenen Formular oder über das Internet, auf der Web-
seite von BiR (Online-Buchungsformular). Mit der Anmeldung bietet der Kunde BiR
den Abschluss eines Reisevertrages auf der Grundlage der Reiseausschreibung, dieser
Reisebedingungen und aller ergänzenden Informationen für die betreffende Reise in
der Buchungsgrundlage (Prospekt, Katalog, Angebot) – soweit diese dem Kunden vor-
liegen – verbindlich an.

1.2. Die Übermittlung des Vertragsangebots durch Zusendung des Formulars bzw. Betätigung
der Schaltfläche „Zahlungspflichtig buchen“ im Online-Formular begründet keinen An-
spruch des Kunden auf das Zustandekommen eines Reisevertrages entsprechend seiner
Buchungsangaben. BiR ist vielmehr frei in der Entscheidung, das Vertragsangebot des
Kunden anzunehmen oder nicht.

1.3. Der Kunde haftet gegenüber BiR bei allen Buchungswegen für alle Verpflichtungen von Mit-
reisenden, für die er die Buchung vornimmt, aus dem Reisevertrag, soweit er diese Ver-
pflichtungen durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen hat. Das gleiche
gilt entsprechend für Gruppenauftraggeber oder Gruppenverantwortliche im Hinblick auf
geschlossene Gruppenreisen im Sinne der nachstehenden Ziffer 12.1 und die vom  Grup-
penauftraggeber oder Gruppenverantwortlichen angemeldeten Reiseteilnehmer.

1.4. Der Reisevertrag kommt durch die Buchungsbestätigung von BiR an die/den Kunden oder
das diesen vertretende Reisebüro mit dem in der Bestätigung beschriebenen Leistungsum-
fang zustande. Im Falle verbindlicher mündlicher Buchungsbestätigungen erhält der Kunde
bei oder unverzüglich nach Vertragsabschluss die  Reisebestätigung in Textform (per E-Mail,
E-Mail-Anhang, Post oder Fax ausgehändigt).

1.5. BiR weist darauf hin, dass nach den gesetzlichen Vorschriften (§§ 312 Abs. (2) Ziff. 4, 312g
Abs. 2 Satz 1 Ziff. 9 BGB) bei Verträgen über Reiseleistungen nach § 651a BGB (Pauschalrei-
severträge), die im Fernabsatz (Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails, über
Mobilfunkdienst versendete Nachrichten (SMS) sowie Rundfunk und Telemedien) abge-
schlossen wurden, kein Widerrufsrecht besteht sondern lediglich die gesetzlichen Rücktritts-
und Kündigungsrechte, insbesondere das Rücktrittsrecht gemäß § 651i BGB (siehe hierzu
auch Ziff. 6). Ein Widerrufsrecht besteht jedoch, wenn der Vertrag über Reiseleistungen nach
§ 651a außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen worden ist, es sei denn, die mündlichen
Verhandlungen, auf denen der Vertragsschluss beruht, sind auf vorhergehende Bestellung
des Verbrauchers geführt worden; im letztgenannten Fall besteht ein Widerrufsrecht ebenfalls
nicht. Der vorstehende Hinweis gilt auch, soweit mit BiR Verträge über Unterkunftsleistungen
(z.B. Hotelzimmer) oder Flugleistungen abgeschlossen werden, bei denen BiR nicht Vermittler,
sondern unmittelbarer Vertragspartner des Kunden/Reisenden ist.

2. Zahlung
2.1. Mit Vertragsabschluss und nach Aushändigung des Sicherungsscheins gemäß § 651k

Abs. 4 BGB ist eine Anzahlung zu leisten. Die Höhe der Anzahlung ergibt sich aus der
im Einzelfall getroffenen Vereinbarung. Ist eine solche nicht getroffen worden, beträgt
die Anzahlung 20% des Reisepreises.

2.2. Soweit der Sicherungsschein übergeben ist, und im Einzelfall keine anderweitigen Ver-
einbarungen getroffen wurden, ist die Restzahlung 3 Wochen vor Reisebeginn zahlungs-
fällig, wenn feststeht, dass die Reise durchgeführt wird, insbesondere nicht mehr nach
Ziffer 9.2 abgesagt werden kann.

2.3. Leistet der Kunde trotz Vorliegen der Fälligkeitsvoraussetzungen die Anzahlung oder
die Restzahlung nicht fristgemäß entsprechend den vorstehenden Bestimmungen oder
etwa im Einzelfall getroffenen Fälligkeitsvereinbarungen, so ist BiR, falls kein vertragli-
ches oder gesetzliches Zurückbehaltungsrecht des Kunden besteht, berechtigt, nach
Mahnung mit angemessener Fristsetzung vom Reisevertrag zurückzutreten und den
Kunden mit Rücktrittskosten gemäß Ziffer 6 dieser Bedingungen zu belasten. 

3. Leistungen
3.1. Die Leistungsverpflichtung von BiR ergibt sich ausschließlich aus dem Inhalt der Bu-

chungsbestätigung in Verbindung mit der Reiseausschreibung. 
3.2. Leistungsträger (z. B. Hotels, Fluggesellschaften), Reisebüros und sonstige Reisevermitt-

ler sind von BiR nicht bevollmächtigt, Zusicherungen zu geben oder Vereinbarungen zu
treffen, die über die Reiseausschreibung oder die Buchungsbestätigung von BiR hinaus-
gehen oder im Widerspruch dazu stehen oder den bestätigten Inhalt des Reisevertrages
abändern.

4. Informationen zur Identität ausführender Luftfahrtunternehmen
4.1. BiR informiert den Kunden bei Buchung entsprechend der EU-Verordnung zur Unter-

richtung von Fluggästen über die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens
vor oder spätestens bei der Buchung über die Identität der ausführenden Fluggesell-
schaft(en) bezüglich sämtlicher im Rahmen der gebuchten Reise zu erbringenden Flug-
beförderungsleistungen. 

4.2. Steht/stehen bei der Buchung die ausführende Fluggesellschaft(en) noch nicht fest, so ist
BiR verpflichtet, dem Kunden die Fluggesellschaft bzw. die Fluggesellschaften zu nennen,

die wahrscheinlich den Flug durchführen wird bzw. werden. Sobald BiR weiß, welche Flug-
gesellschaft den Flug durchführt, wird BiR den Kunden informieren.

4.3. Wechselt die dem Kunden als ausführende Fluggesellschaft genannte Fluggesellschaft,
wird BiR den Kunden unverzüglich und so rasch dies mit angemessenen Mitteln möglich
ist, über den Wechsel informieren. 

4.4. Die entsprechend der EU-Verordnung erstellte „Black List“ (Fluggesellschaften, denen die
Nutzung des Luftraumes über den Mitgliedstaaten untersagt ist), ist auf den Internet-Seiten
von BiR oder direkt über http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/
index_de.htm abrufbar und in den Geschäftsräumen von BiR einzusehen. 

5. Preisanpassung
BiR behält sich vor, den im Reisevertrag vereinbarten Preis im Falle der Erhöhung der
Beförderungskosten oder der Abgaben für bestimmte Leistungen wie Hafen- oder Flug-
hafengebühren oder einer Änderung der für die betreffende Reise geltenden Wechsel-
kurse entsprechend wie folgt zu ändern:

5.1. Erhöhen sich die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden Beförderungskosten,
insbesondere die Treibstoffkosten, so kann BiR den Reisepreis nach Maßgabe der nach-
folgenden Berechnung erhöhen: 

a) Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung kann BiR vom Kunden den Erhöhungs-
betrag verlangen.

b) In anderen Fällen werden die vom Beförderungsunternehmen pro Beförderungsmittel
geforderten, zusätzlichen Beförderungskosten durch die Zahl der Plätze des vereinbarten
Beförderungsmittels geteilt. Den sich so ergebenden Erhöhungsbetrag für den Einzel-
platz kann BiR vom Kunden verlangen.

5.2. Werden die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden Abgaben wie Hafen- oder
Flughafengebühren gegenüber BiR erhöht, so kann der Reisepreis um den entsprechen-
den, anteiligen Betrag heraufgesetzt werden.

5.3. Bei einer Änderung der Wechselkurse nach Abschluss des Reisevertrages kann der Reise-
preis in dem Umfang erhöht werden, in dem sich die Reise dadurch für BiR verteuert hat.

5.4. Eine Erhöhung ist nur zulässig, sofern zwischen Vertragsabschluss und dem vereinbarten
Reisetermin mehr als 4 Monate liegen und die zur Erhöhung führenden Umstände vor
Vertragsabschluss noch nicht eingetreten und bei Vertragsabschluss für BiR nicht vor-
hersehbar waren. 

5.5. Im Falle einer nachträglichen Änderung des Reisepreises hat BiR den Kunden unver-
züglich zu informieren. Preiserhöhungen ab dem 21. Tag vor Reiseantritt sind unwirksam.
Bei Preiserhöhungen von mehr als 5% ist der Kunde berechtigt, ohne Gebühren vom
Reisevertrag zurückzutreten oder die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen
Reise zu verlangen, wenn BiR in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den
Kunden aus ihrem Angebot anzubieten.

6. Rücktritt durch Kunden, Nichtantritt der Reise
6.1. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Maßgeblich ist der

Zugang der Rücktrittserklärung bei BiR. Dem Kunden wird im eigenen Interesse und aus
Beweissicherungsgründen dringend empfohlen, den Rücktritt in Textform zu erklären. 

6.2. In jedem Fall des Rücktritts durch den Kunden steht BiR unter Berücksichtigung gewöhn-
lich ersparter Aufwendungen und gewöhnlich möglicher anderweitiger Verwendung
der Reiseleistung folgende pauschale Entschädigung pro Person zu: 

a) Bei Flugpauschalreisen, bei Bahn- und Busreisen sowie bei See- und Flusskreuzfahr-
ten im Charter:
bis zum 120. Tag vor Reisebeginn: kostenlos
vom 119. bis 42. Tag vor Reisebeginn: 10% des Reisepreises
vom 41. bis 22. Tag vor Reisebeginn: 25% des Reisepreises
vom 21. bis 15. Tag vor Reisebeginn: 40% des Reisepreises
vom 14. bis 1 Tag vor Reisebeginn: 60% des Reisepreises
am Tag der Abreise und bei Nichtantritt: 80% des Reisepreises

b) Bei Kreuzfahrten, bei denen BiR lediglich mit einem Zubucherkontingent (siehe 
Ausschreibung) arbeitet:
bis zum 35. Tag vor Reisebeginn: 30% des Reisepreises
vom 34. bis 22. Tag vor Reisebeginn: 40% des Reisepreises
vom 21. bis 15. Tag vor Reisebeginn: 60% des Reisepreises
vom 14. Tag bis 1 Tag vor Reisebeginn: 80% des Reisepreises
am Tag der Abreise und bei Nichtantritt: 90% des Reisepreises

6.3. Dem Kunden ist es gestattet, BiR nachzuweisen, dass ihr tatsächlich keine oder wesent-
lich geringere Kosten als die geltend gemachte Kostenpauschale entsprechend vorste-
hender Regelung entstanden sind. In diesem Fall ist der Kunde nur zur Bezahlung der
tatsächlich angefallenen Kosten verpflichtet.

6.4. BiR bleibt vorbehalten, abweichend von den vorstehenden Pauschalen, eine konkret zu
berechnende, höhere Entschädigung zu fordern. BiR ist in diesem Falle verpflichtet, die
Entschädigung im Einzelnen zu beziffern und zu belegen.

6.5. Durch die vorstehenden Bestimmungen bleibt das gesetzliche Recht des Kunden gemäß
§ 651b BGB einen Ersatzteilnehmer zu stellen, unberührt. 

6.6. Dem Kunden wird der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung sowie einer
Versicherung zur Deckung der Rückführungskosten bei Unfall oder Krankheit dringend
empfohlen.

7. Haftung
7.1. Die vertragliche Haftung von BiR für Schäden, die nicht Körperschäden sind (auch die

Haftung für die Verletzung vor-, neben- oder nachvertraglicher Pflichten) ist auf den
dreifachen Reisepreis beschränkt, so weit

a) ein Schaden des Kunden von BiR weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt
wurde
oder

b) soweit BiR für einen dem Kunden entstehenden Schaden allein wegen eines Verschul-
dens eines Leistungsträgers verantwortlich ist.

7.2. BiR haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- und Sachschäden im Zusammenhang
mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B. Ausflüge, Sport-1
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veranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen, Beförderungsleistungen von und zum
ausgeschriebenen Ausgangs- und Zielort), wenn diese Leistungen in der Reiseausschrei-
bung und der Buchungsbestätigung ausdrücklich und unter Angabe des vermittelten
Vertragspartners als Fremdleistungen so gekennzeichnet werden, dass sie für den Kun-
den erkennbar nicht Bestandteil der Reiseleistungen von BiR sind. BiR haftet jedoch 

a) für Leistungen, welche die Beförderung des Kunden vom ausgeschriebenen Ausgangsort
der Reise zum ausgeschriebenen Zielort, Zwischenbeförderungen während der Reise
und die Unterbringung während der Reise beinhalten, 

b) wenn und insoweit für einen Schaden des Kunden die Verletzung von Hinweis-, Aufklä-
rungs- oder Organisationspflichten von BiR ursächlich geworden ist.

8. Obliegenheiten des Kunden, Kündigung durch den Kunden; Information über Ver-
braucherstreitbeilegung

8.1. Der Kunde ist verpflichtet, auftretende Mängel unverzüglich der von BiR eingesetzten Rei-
seleitung oder der örtlichen Agentur anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen. Ist von BiR keine
örtliche Reiseleitung eingesetzt und nach den vertraglichen Vereinbarungen auch nicht ge-
schuldet, so ist der Kunde verpflichtet, BiR direkt unverzüglich Nachricht über die Bean-
standungen zu geben und um Abhilfe zu ersuchen. Der Kontakt mit BiR kann unter der am
Ende dieser Reisebedingungen aufgeführten Adresse aufgenommen werden.

8.2. Ansprüche des Kunden entfallen nur dann nicht, wenn die dem Kunden obliegende
Mängelanzeige unverschuldet unterbleibt. 

8.3. Reiseleiter und Agenturen sind nicht bevollmächtigt, Reisemängel oder Ansprüche na-
mens BiR anzuerkennen.

8.4. Bei Reisegepäck sind Verlust und Beschädigungen unverzüglich dem Beförderungsun-
ternehmen anzuzeigen. Dies gilt insbesondere bei Verlust von Fluggepäck. Das Beför-
derungsunternehmen ist zur Ausstellung einer  Bestätigung in Textform verpflichtet.
Ohne Anzeige besteht die Gefahr eines Anspruchsverlustes. 

8.5. Wird eine Reise infolge eines Mangels erheblich beeinträchtigt und leistet BiR innerhalb
einer angemessenen Frist keine Abhilfe, so kann der Kunde im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen den Reisevertrag – im eigenen Interesse und aus Beweissicherungsgrün-
den zweckmäßig durch  Erklärung in Textform – kündigen. Dasselbe gilt, wenn der
Kunde die Reise infolge eines Mangels aus wichtigem, BiR erkennbaren Grund, nicht
zuzumuten ist. Der Bestimmung einer Frist für die Abhilfe bedarf es nur dann nicht,
wenn Abhilfe unmöglich ist oder von BiR oder seinen Beauftragten verweigert wird,
oder wenn die sofortige Kündigung des Vertrages durch ein besonderes Interesse des
Kunden gerechtfertigt wird. Erfolgt nach diesen Bestimmungen eine zulässige Kündigung
des Reisevertrages durch den Kunden, so bestimmen sich die Rechtsfolgen dieser Kün-
digung nach den §§ 651 e Abs. 3 und Abs. 4 BGB. Die Vorschrift des § 651 j BGB (Kün-
digung wegen höherer Gewalt) bleibt hiervon unberührt.

8.6. Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reiseleistungen hat der Kunde aus-
schließlich nach Reiseende innerhalb eines Monats nach dem vertraglich vorgesehenen Rück-
reisedatum gegenüber BiR geltend zu machen. Die Geltendmachung kann fristwahrend nur
gegenüber BiR unter der nachstehend angegebenen Anschrift erfolgen. Eine  Geltendma-
chung  in Textform wird dringend empfohlen. Nach Ablauf der Frist kann der Kunde Ansprü-
che nur geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert
worden ist. Diese Frist gilt auch für die Anmeldung von Gepäckschäden oder Zustellungs-
verzögerungen beim Gepäck im Zusammenhang mit Flügen, wenn Gewährleistungsrechte
aus den §§ 651 c Abs. 3, 651 d, 651 e Abs. 3 und 4 BGB geltend gemacht werden. Ein Scha-
densersatzanspruch wegen Gepäckbeschädigung ist binnen 7 Tagen, ein Schadensersatzan-
spruch wegen Gepäckverspätung binnen 21 Tagen nach Aushändigung geltend zu machen. 

8.7. BiR weist im Hinblick auf das Gesetz über Verbraucherstreitbeilegung darauf hin, dass
bei Drucklegung dieser Reisebedingungen wesentliche Bestimmungen dieses Gesetzes
noch nicht in Kraft getreten waren. BiR nimmt nicht an einer freiwilligen Verbraucher-
streitbeilegung teil. Sofern eine Verbraucherstreitbeilegung nach Drucklegung dieser
Reisebedingungen für BiR verpflichtend würde, informiert BiR die Verbraucher hierüber
in geeigneter Form. BiR weist für alle Reiseverträge, die im elektronischen Rechtsverkehr
geschlossen wurden, auf die europäische Online-Streitbeilegungs-Plattform http://
ec.europa.eu/consumers/odr/ hin.

9. Kündigung durch BiR; Rücktritt durch BiR wegen Nichterreichen einer Mindest-
teilnehmerzahl 

9.1. BiR kann den Reisevertrag nach Antritt der Reise kündigen, wenn der Kunde die Durchfüh-
rung der Reise ungeachtet einer Abmahnung von BiR nachhaltig stört oder wenn sich der
Kunde in solchem Maß vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages
gerechtfertigt ist. Kündigt BiR, so behält sie den Anspruch auf den Reisepreis; BiR muss sich
jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen,
die sie aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch genommenen Leistungen
erlangt, einschließlich der ihr von den Leistungsträgern gut gebrachten Beträge. Die von
BiR eingesetzten Reiseleiter sowie die Mitarbeiter der örtlichen Agenturen sind ausdrücklich
bevollmächtigt, die Interessen von BiR in diesen Fällen wahrzunehmen. 

9.2. BiR kann bei Nichterreichen einer Mindestteilnehmerzahl nach Maßgabe folgender Re-
gelungen zurücktreten:

a) Die Mindestteilnehmerzahl und der späteste Zeitpunkt des Rücktritts durch BiR muss
deutlich in der konkreten Reiseausschreibung oder, bei einheitlichen Regelungen für
alle Reisen oder bestimmte Arten von Reisen, in einem allgemeinen Kataloghinweis
oder einer allgemeinen Leistungsbeschreibung angegeben sein

b) BiR hat die Mindestteilnehmerzahl und die späteste Rücktrittsfrist in der Buchungsbestätigung
deutlich anzugeben oder dort auf die entsprechenden Prospektangaben zu verweisen

c) BiR ist verpflichtet, dem Reisenden gegenüber die Absage der Reise unverzüglich zu er-
klären, wenn feststeht, dass die Reise wegen Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl
nicht durchgeführt wird.

d) Ein Rücktritt von BiR später als 3 Wochen vor Reisebeginn ist unzulässig.
e) Der Kunde kann bei einer Absage die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen

anderen Reise verlangen, wenn BiR in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis
für den Kunden aus ihrem Angebot anzubieten. Der Kunde hat dieses Recht BiR gegen-
über unverzüglich geltend zu machen, sobald BiR die Absage der Reise erklärt hat.

f) Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, erhält der Kunde auf den Reise-
preis geleistete Zahlungen unverzüglich zurück.

10. Verjährung 
10.1. Ansprüche des Kunden nach den §§ 651c bis f BGB aus der Verletzung des Lebens, des

Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung
von BiR oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von BiR beruhen, ver-
jähren in zwei Jahren. Dies gilt auch für Ansprüche auf den Ersatz sonstiger Schäden, die
auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von BiR oder eines gesetz-
lichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von BiR beruhen. 

10.2. Alle übrigen Ansprüche nach den §§ 651c bis f BGB verjähren in einem Jahr.
10.3. Die Verjährung nach Ziffer 10.1 und 10.2 beginnt mit dem Tag, der dem Tag folgt, an dem

die Reise nach den vertraglichen Vereinbarungen enden sollte. Fällt der letzte Tag der Frist
auf einen Sonntag, einen am Erklärungsort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag oder
einen Sonnabend, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag.

10.4. Schweben zwischen dem Kunden und BiR Verhandlungen über den Anspruch oder die
den Anspruch begründenden Umstände, so ist die Verjährung gehemmt, bis der Kunde
oder BiR die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. Die Verjährung tritt frühestens
drei Monate nach dem Ende der Hemmung ein.

11. Gerichtsstandvereinbarung
Für Klagen gegen Kunden, bzw. Vertragspartner des Reisevertrages, die Kaufleute, ju-
ristische Personen des öffentlichen oder privaten Rechts oder Personen sind, die ihren
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben, oder deren Wohnsitz
oder gewöhnlicher Aufenthalt zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird
als Gerichtsstand der Sitz von BiR vereinbart. 

12. Zusatzbedingungen bei Reisen geschlossener Gruppen
12.1. Die nachstehenden Bedingungen gelten, ergänzend zu diesen Reisebedingungen von

BiR, für Reisen geschlossener Gruppen. „Reisen für geschlossene Gruppen" im Sinne
dieser Bestimmungen sind ausschließlich Gruppenreisen, die von BiR als verantwortli-
chem Reiseveranstalter organisiert und über einen Gruppenverantwortlichen bzw. Auf-
traggeber gebucht und/oder abgewickelt werden, der als Bevollmächtigter  für einen
bestimmten Teilnehmerkreis handelt.

12.2.  BiR und der jeweilige Gruppenauftraggeber können in Bezug auf eine solche Gruppenreise
vereinbaren, dass dem Gruppenauftraggeber als bevollmächtigtem Vertreter der Gruppen-
reiseteilnehmer das Recht eingeräumt wird, von der Gruppenreise innerhalb einer Frist von
drei Monaten vor Reisebeginn kostenfrei zurückzutreten. Ggf. wird in der Reiseausschrei-
bung und der Buchungsbestätigung auf dieses kostenfreie Rücktrittsrecht deutlich hinge-
wiesen. Macht der Gruppenauftraggeber gegenüber BiR von diesem kostenlosen Rücktritts-
recht Gebrauch, werden etwa bereits an BiR geleistete Anzahlungen unverzüglich erstattet.
Ziffer 9.2.e) gilt entsprechend.

12.3. BiR haftet nicht für Leistungen und Leistungsteile, gleich welcher Art, die – mit oder
ohne Kenntnis von BiR – vom Gruppenauftraggeber, bzw. Gruppenverantwortlichen zu-
sätzlich zu den Leistungen von BiR angeboten, organisiert, durchgeführt und/oder den
Kunden zur Verfügung gestellt werden. Hierzu zählen insbesondere vom Gruppenauf-
traggeber, bzw. Gruppenverantwortlichen organisierte An- und Abreisen zu und von
dem mit BiR vertraglich vereinbarten Abreise- und Rückreiseort, nicht im Leistungsum-
fang von BiR enthaltene Veranstaltungen vor und nach der Reise und am Reiseort (Fahr-
ten, Ausflüge, Begegnungen usw.) sowie vom Gruppenauftraggeber, bzw. Gruppenver-
antwortlichen selbst eingesetzte und von BiR vertraglich nicht geschuldete Reiseleiter.

12.4. BiR haftet nicht für Maßnahmen und Unterlassungen des Gruppenauftraggebers, bzw. Grup-
penverantwortlichen oder des vom Gruppenauftraggeber, bzw. Gruppenverantwortlichen
eingesetzten Reiseleiters vor, während und nach der Reise, insbesondere nicht für Ände-
rungen vertraglicher Leistungen, welche nicht mit BiR abgestimmt sind, Weisungen an ört-
liche Führer, Sonderabsprachen mit den verschiedenen Leistungsträgern, Auskünften und
Zusicherungen gegenüber den Kunden.

12.5. Der Kunde hat die ihm obliegende Mängelanzeige beim Auftreten von Leistungsstörungen
nach Maßgabe der Regelungen der vorstehenden Ziffer 8.1 vorzunehmen. 

12.6. Soweit nicht ausdrücklich vereinbart, sind Gruppenauftraggeber, bzw. Gruppenverant-
wortliche oder von diesen eingesetzte Reiseleiter nicht berechtigt oder bevollmächtigt,
Mängelanzeigen der Gruppenreiseteilnehmer entgegenzunehmen. Sie sind auch nicht
berechtigt vor, während oder nach der Reise für BiR Beanstandungen des Kunden oder
Zahlungsansprüche namens BiR anzuerkennen. 

* Die Verwendung von männlichen Formen wie „Kunde“, „Auftraggeber“, „Reiseleiter“ etc.
wurde von uns gewählt, um der in BGB §307 geforderten Pflicht zur Klarheit und Verständlich-
keit der Formulierung in Allgemeinen Geschäftsbedingungen gerecht zu werden. Sie soll ledig-
lich eine übersichtliche Darstellung der Reisebedingungen gewährleisten und bedeutet auf kei-
nen Fall eine Missachtung unserer weiblichen Klientel.

Veranstalter: Biblische Reisen 
Sitz der Gesellschaft: Stuttgart
Rechtsform: GmbH
Registergericht: Amtsgericht Stuttgart, HRB 10467
Geschäftsführer: Rüdiger Tramsen
Adresse: Silberburgstraße 121, 70176 Stuttgart
Telefon +49 (0)711 619 25 0
Telefax  +49 (0)711 619 25 811
E-Mail: info@biblische-reisen.de
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Reisebedingungen
der Firma Biblische Reisen GmbH
für Vertragsabschlüsse ab 01.07.2018
Sehr geehrte Kunden und Reisende,
die nachfolgenden Bestimmungen werden, soweit wirksam vereinbart, Inhalt des zwischen dem
Kunden* und Biblische Reisen GmbH, nachfolgend „BiR“ abgekürzt, des bei Vertragsschluss ab
01.07.2018 zu Stande kommenden Pauschalreisevertrages. Sie ergänzen die gesetzlichen Vorschriften
der §§ 651a – y BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) und der Artikel 250 und 252 des EGBGB (Einfüh-
rungsgesetz zum BGB) und füllen diese aus. Bitte lesen Sie daher diese Reisebedingungen vor Ihrer
Buchung sorgfältig durch!

1.       Abschluss des Pauschalreisevertrages, Verpflichtungen des Kunden 
1.1.    Für alle Buchungswege gilt:
a)       Grundlage des Angebots von BiR und der Buchung des Kunden sind die Reiseausschreibung und

die ergänzenden Informationen von BiR für die jeweilige Reise, soweit diese dem Kunden bei der
Buchung vorliegen. 

b)       Reisemittler und Buchungsstellen sind von BiR nicht bevollmächtigt, Vereinbarungen zu treffen,
Auskünfte zu geben oder Zusicherungen zu machen, die den vereinbarten Inhalt des Pauschalreise-
vertrages abändern, über die Reiseausschreibung bzw. die vertraglich von BiR zugesagten Leistungen
hinausgehen oder im Widerspruch dazu stehen.

c)       Angaben in Hotelführern und ähnlichen Verzeichnissen, die nicht von BiR herausgegeben werden,
sind für BiR und die Leistungspflicht von BiR nicht verbindlich, soweit sie nicht durch ausdrückliche
Vereinbarung mit dem Kunden zum Inhalt der Leistungspflicht von BiR gemacht wurden.

d)       Weicht der Inhalt der Reisebestätigung von BiR vom Inhalt der Buchung ab, so liegt ein neues Angebot
von BiR vor, an das BiR  für die Dauer von 10 Tagen gebunden ist. Der Vertrag kommt auf der Grund-
lage dieses neuen Angebots zustande, soweit BiR bezüglich des neuen Angebots auf die Änderung
hingewiesen und seine vorvertraglichen Informationspflichten erfüllt hat und der Kunde innerhalb
der Bindungsfrist BiR die Annahme durch ausdrückliche Erklärung oder Anzahlung erklärt. 

e)       Die von BiR gegebenen vorvertraglichen Informationen über wesentliche Eigenschaften der Reise-
leistungen, den Reisepreis und alle zusätzlichen Kosten, die Zahlungsmodalitäten, die Mindestteil-
nehmerzahl und die Stornopauschalen (gem. Artikel 250 § 3 Nummer 1, 3 bis 5 und 7 EGBGB) werden
nur dann nicht Bestandteil des Pauschalreisevertrages, sofern dies zwischen den Parteien ausdrücklich
vereinbart ist.

f)        Der Kunde haftet für alle vertraglichen Verpflichtungen von Mitreisenden, für die er die Buchung vor-
nimmt, wie für seine eigenen, soweit er eine entsprechende Verpflichtung durch ausdrückliche und
gesonderte Erklärung übernommen hat. Das gleiche gilt entsprechend für Gruppenauftraggeber oder
Gruppenverantwortliche im Hinblick auf geschlossene Gruppenreisen im Sinne der nachstehenden
Ziffer 14.1 und die vom Gruppenauftraggeber oder Gruppenverantwortlichen angemeldeten Reise-
teilnehmer.

1.2.    Die Buchung (Reiseanmeldung) zu Ihrer Reise erbitten wir schriftlich, auf dem vorgesehenen 
Formular oder über das Internet, auf der Webseite von BiR (Online-Buchungsformular) vor-
zunehmen. Mit der Anmeldung bietet der Kunde BiR den Abschluss eines Reisevertrages auf der
Grundlage der Reiseausschreibung, dieser Reisebedingungen und aller ergänzenden Informationen
für die betreffende Reise in der Buchungsgrundlage (Prospekt, Katalog, Angebot) – soweit diese dem
Kunden vorliegen – verbindlich an.

1.3.    Die Übermittlung des Vertragsangebots durch Zusendung des Formulars bzw. Betätigung der Schalt-
fläche „Zahlungspflichtig buchen“ im Online-Formular begründet keinen Anspruch des Kunden auf
das Zustandekommen eines Reisevertrages entsprechend seiner Buchungsangaben. BiR ist vielmehr
frei in der Entscheidung, das Vertragsangebot des Kunden anzunehmen oder nicht.

1.4.    Der Kunde haftet gegenüber BiR bei allen Buchungswegen für alle Verpflichtungen von Mitreisenden,
für die er die Buchung vornimmt, aus dem Reisevertrag, soweit er diese Verpflichtungen durch aus-
drückliche und gesonderte Erklärung übernommen hat. 

1.5.    Der Reisevertrag kommt durch die Buchungsbestätigung von BiR an die/den Kunden oder das diese/n
vertretende Reisebüro mit dem in der Bestätigung beschriebenen Leistungsumfang zustande. Im Falle
verbindlicher mündlicher Buchungsbestätigungen erhält der Kunde bei oder unverzüglich nach Ver-
tragsabschluss die Reisebestätigung in Textform (per E-Mail, E-Mail-Anhang, Post oder Fax ausgehän-
digt).

1.6.    BiR weist darauf hin, dass nach den gesetzlichen Vorschriften (§§ 312 Abs. 7, 312g Abs. 2 Satz 1 Nr. 9
BGB) bei Pauschalreiseverträgen nach § 651a und § 651c BGB, die im Fernabsatz (Briefe, Kataloge,
Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails, über Mobilfunkdienst versendete Nachrichten (SMS) sowie Rund-
funk, Telemedien und Onlinedienste) abgeschlossen wurden, kein Widerrufsrecht besteht, sondern
lediglich die gesetzlichen Rücktritts- und Kündigungsrechte, insbesondere das Rücktrittsrecht gemäß
§ 651h BGB (siehe hierzu auch Ziff. 5). Ein Widerrufsrecht besteht jedoch, wenn der Vertrag über Rei-
seleistungen nach § 651a BGB außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen worden ist, es sei denn,
die mündlichen Verhandlungen, auf denen der Vertragsschluss beruht, sind auf vorhergehende Be-
stellung des Verbrauchers geführt worden; im letztgenannten Fall besteht ein Widerrufsrecht ebenfalls
nicht.

2.       Bezahlung 
2.1.     BiR und Reisevermittler dürfen Zahlungen auf den Reisepreis vor Beendigung der Pauschalreise nur

fordern oder annehmen, wenn ein wirksamer Kundengeldabsicherungsvertrag besteht und dem
Kunden der Sicherungsschein mit Namen und Kontaktdaten des Kundengeldabsicherers in klarer,
verständlicher und hervorgehobener Weise übergeben wurde. Nach Vertragsabschluss wird gegen
Aushändigung des Sicherungsscheines eine Anzahlung in Höhe von 20 % des Reisepreises zur Zahlung
fällig. Die Restzahlung wird 3 Wochen vor Reisebeginn fällig, sofern der Sicherungsschein übergeben
ist und die Reise nicht mehr aus dem in Ziffer 7 genannten Grund abgesagt werden kann. Bei Bu-
chungen kürzer als 3 Wochen vor Reisebeginn ist der gesamte Reisepreis sofort zahlungsfällig.

2.2.    Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder die Restzahlung nicht entsprechend den vereinbarten
Zahlungsfälligkeiten, obwohl BiR zur ordnungsgemäßen Erbringung der vertraglichen Leistungen be-
reit und in der Lage ist, seine gesetzlichen Informationspflichten erfüllt hat und kein gesetzliches oder
vertragliches Zurückbehaltungsrecht des Kunden besteht, so ist BiR berechtigt, nach Mahnung mit
Fristsetzung vom Pauschalreisevertrag zurückzutreten und den Kunden mit Rücktrittskosten gemäß
Ziffer 5 zu belasten.

3.       Änderungen von Vertragsinhalten vor Reisebeginn, die nicht den Reisepreis betreffen 
3.1.     Abweichungen wesentlicher Eigenschaften von Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt des Pau-

schalreisevertrages, die nach Vertragsabschluss notwendig werden und von BiR nicht wider Treu und
Glauben herbeigeführt wurden, sind BiR vor Reisebeginn gestattet, soweit die Abweichungen uner-
heblich sind und den Gesamtzuschnitt der Reise nicht beeinträchtigen.

3.2.    BiR ist verpflichtet, den Kunden über Leistungsänderungen unverzüglich nach Kenntnis von dem Än-
derungsgrund auf einem dauerhaften Datenträger (z.B. auch durch E-Mail, SMS oder Sprachnachricht)
klar, verständlich und in hervorgehobener Weise zu informieren. 

3.3.    Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Eigenschaft einer Reiseleistung oder der Ab-
weichung von besonderen Vorgaben des Kunden, die Inhalt des Pauschalreisevertrags geworden
sind, ist der Kunde berechtigt, innerhalb einer von BiR gleichzeitig mit Mitteilung der Änderung ge-
setzten angemessenen Frist, entweder die Änderung anzunehmen oder unentgeltlich vom Pauschal-
reisevertrag zurückzutreten. Erklärt der Kunde nicht innerhalb der von BiR gesetzten Frist ausdrücklich
gegenüber diesem den Rücktritt vom Pauschalreisevertrag, gilt die Änderung als angenommen.

3.4.    Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit die geänderten Leistungen mit Män-
geln behaftet sind. Hatte BiR für die Durchführung der geänderten Reise geringere Kosten, ist dem
Kunden der Differenzbetrag entsprechend § 651m Abs. 2 BGB zu erstatten

4.       Preiserhöhung; Preissenkung
4.1.     BiR behält sich nach Maßgabe der § 651f, 651g BGB und der nachfolgenden Regelungen vor, den im

Pauschalreisevertrag vereinbarten Reisepreis zu erhöhen, soweit 
a)       eine Erhöhung des Preises für die Beförderung von Personen aufgrund höherer Kosten für Treibstoff

oder andere Energieträger, oder
b)       eine Erhöhung der Steuern und sonstigen Abgaben für vereinbarte Reiseleistungen, wie Touristen-

abgaben, Hafen- oder Flughafengebühren sich unmittelbar auf den Reisepreis auswirkt.
4.2.    Eine Erhöhung des Reisepreises ist nur zulässig, sofern BiR den Reisenden in Textform klar und ver-

ständlich über die Preiserhöhung und deren Gründe unterrichtet und hierbei die Berechnung der
Preiserhöhung mitteilt.

4.3.    Die Preiserhöhung berechnet sich wie folgt:
a)       Bei Erhöhung des Preises für die Beförderung von Personen nach 4.1.a) kann BiR den Reisepreis nach

Maßgabe der nachfolgenden Berechnung erhöhen:
         • Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung kann BiR vom Kunden den Erhöhungsbetrag ver-

langen.
         • Andernfalls werden die vom Beförderungsunternehmen pro Beförderungsmittel geforderten, zu-

sätzlichen Beförderungskosten durch die Zahl der Sitzplätze des vereinbarten Beförderungsmittels
geteilt. Den sich so ergebenden Erhöhungsbetrag für den Einzelplatz kann BiR vom Kunden ver-
langen.

b)       Bei Erhöhung der Steuern und sonstigen Abgaben gem. 4.1.b) kann der Reisepreis um den entspre-
chenden, anteiligen Betrag heraufgesetzt werden.

4.4.    BiR ist verpflichtet, dem Kunden/Reisenden auf sein Verlangen hin eine Senkung des Reisepreises
einzuräumen, wenn und soweit sich die in 4.1.a) und b) genannten Preise oder Abgaben nach Ver-
tragsschluss und vor Reisebeginn geändert haben und dies zu niedrigeren Kosten für BiR führt. Hat
der Kunde/Reisende mehr als den hiernach geschuldeten Betrag gezahlt, ist der Mehrbetrag von BiR
zu erstatten. BiR darf jedoch von dem zu erstattenden Mehrbetrag die BiR tatsächlich entstandenen
Verwaltungsausgaben abziehen. BiR hat dem Kunden/Reisenden auf dessen Verlangen nachzuweisen,
in welcher Höhe Verwaltungsausgaben entstanden sind.

4.5.    Preiserhöhungen sind nur bis zum 20. Tag vor Reisebeginn eingehend beim Kunden zulässig. 
4.6.    Bei Preiserhöhungen von mehr als 8 % ist der Kunde berechtigt, innerhalb einer von BiR gleichzeitig

mit Mitteilung der Preiserhöhung gesetzten angemessenen Frist, entweder die Änderung anzunehmen
oder unentgeltlich vom Pauschalreisevertrag zurückzutreten. Erklärt der Kunde nicht innerhalb der
von BiR gesetzten Frist ausdrücklich gegenüber BiR den Rücktritt vom Pauschalreisevertrag, gilt die
Änderung als angenommen.

5.       Rücktritt durch den Kunden vor Reisebeginn/Stornokosten
5.1.     Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn vom Pauschalreisevertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist

gegenüber BiR unter der nachfolgend angegebenen Anschrift zu erklären. Falls die Reise über einen
Reisevermittler gebucht wurde, kann der Rücktritt auch diesem gegenüber erklärt werden. Dem Kun-
den wird empfohlen, den Rücktritt in Textform zu erklären.

5.2.    Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück oder tritt er die Reise nicht an, so verliert BiR den Anspruch
auf den Reisepreis. Stattdessen kann BiR eine angemessene Entschädigung verlangen, soweit der
Rücktritt nicht von BiR zu vertreten ist oder am Bestimmungsort oder in dessen unmittelbarer Nähe
unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände auftreten, die die Durchführung der Pauschalreise
oder die Beförderung von Personen an den Bestimmungsort erheblich beeinträchtigen. Umstände
sind unvermeidbar und außergewöhnlich, wenn sie nicht der Kontrolle von BiR unterliegen, und sich
ihre Folgen auch dann nicht hätten vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren Vorkehrungen getroffen
worden wären. 

5.3.    BiR hat die nachfolgenden Entschädigungspauschalen unter Berücksichtigung des Zeitraums zwischen
der Rücktrittserklärung und dem Reisebeginn sowie unter Berücksichtigung der erwarteten Ersparnis
von Aufwendungen und des erwarteten Erwerbs durch anderweitige Verwendungen der Reiseleis-
tungen festgelegt. Die Entschädigung wird nach dem Zeitpunkt des Zugangs der Rücktrittserklärung
wie folgt mit der jeweiligen Stornostaffel berechnet: 

a)       Bei Flugpauschalreisen, bei Bahn- und Busreisen sowie bei See- und Flusskreuzfahrten im
Charter:

          bis zum 120. Tag vor Reisebeginn: kostenlos
          vom 119. bis 42. Tag vor Reisebeginn: 10% des Reisepreises
          vom 41. bis 22. Tag vor Reisebeginn: 25% des Reisepreises
          vom 21. bis 15. Tag vor Reisebeginn: 40% des Reisepreises
          vom 14. bis 1 Tag vor Reisebeginn: 60% des Reisepreises
          am Tag der Abreise und bei Nichtantritt: 80% des Reisepreises
b)       Bei Kreuzfahrten, bei denen BiR lediglich mit einem Zubucherkontingent (siehe Ausschreibung)

arbeitet:
          bis zum 35. Tag vor Reisebeginn: 30% des Reisepreises
          vom 34. bis 22. Tag vor Reisebeginn: 40% des Reisepreises
          vom 21. bis 15. Tag vor Reisebeginn: 60% des Reisepreises
          vom 14. Tag bis 1 Tag vor Reisebeginn: 80% des Reisepreises
          am Tag der Abreise und bei Nichtantritt: 90% des Reisepreises
5.4.    Dem Kunden bleibt es in jedem Fall unbenommen, BiR nachzuweisen, dass BiR überhaupt kein oder ein

wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist, als die von BiR geforderte Entschädigungspauschale. 
5.5.    BiR behält sich vor, anstelle der vorstehenden Pauschalen eine höhere, konkrete Entschädigung zu

fordern, soweit BiR nachweist, dass BiR wesentlich höhere Aufwendungen als die jeweils anwendbare
Pauschale entstanden sind. In diesem Fall ist BiR verpflichtet, die geforderte Entschädigung unter Be-
rücksichtigung der ersparten Aufwendungen und einer etwaigen, anderweitigen Verwendung der
Reiseleistungen konkret zu beziffern und zu belegen.

5.6.    Ist BiR infolge eines Rücktritts zur Rückerstattung des Reisepreises verpflichtet, ist dieser unver-
züglich, auf jeden Fall aber innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Rücktrittserklärung zu leisten.

5.7.    Das gesetzliche Recht des Kunden, gemäß § 651 e BGB von BiR durch Mitteilung auf einem dauer-
haften Datenträger zu verlangen, dass statt seiner ein Dritter in die Rechte und Pflichten aus dem
Pauschalreisevertrag eintritt, bleibt durch die vorstehenden Bedingungen unberührt. Eine solche Er-
klärung ist in jedem Fall rechtzeitig, wenn Sie BiR 7 Tage vor Reisebeginn zugeht. 
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5.8.    Der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung sowie einer Versicherung zur Deckung
der Rückführungskosten bei Unfall oder Krankheit wird dringend empfohlen. 

6.       Nicht in Anspruch genommene Leistung 
          Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen, zu deren vertragsgemäßer Erbringung BiR bereit und

in der Lage war, nicht in Anspruch aus Gründen, die dem Reisenden zuzurechnen sind, hat er keinen
Anspruch auf anteilige Erstattung des Reisepreises, soweit solche Gründe ihn nicht nach den gesetz-
lichen Bestimmungen zum kostenfreien Rücktritt oder zur Kündigung des Reisevertrages berechtigt
hätten. BiR wird sich um Erstattung der ersparten Aufwendungen durch die Leistungsträger bemühen.
Diese Verpflichtung entfällt, wenn es sich um völlig unerhebliche Leistungen handelt.

7.       Rücktritt wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl
7.1.     BiR kann bei Nichterreichen einer Mindestteilnehmerzahl nach Maßgabe folgender Regelungen zu-

rücktreten:
a)       Die Mindestteilnehmerzahl und der späteste Zeitpunkt des Zugangs der Rücktrittserklärung von BiR

beim Kunden muss in der jeweiligen vorvertraglichen Unterrichtung angegeben sein
b)       BiR hat die Mindestteilnehmerzahl und die späteste Rücktrittsfrist in der Reisebestätigung anzugeben 
c)       BiR ist verpflichtet, dem Kunden gegenüber die Absage der Reise unverzüglich zu erklären, wenn

feststeht, dass die Reise wegen Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl nicht durchgeführt wird.
d)       Ein Rücktritt von BiR später als 3 Wochen vor Reisebeginn ist unzulässig.
7.2.    Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, erhält der Kunde auf den Reisepreis geleistete

Zahlungen unverzüglich zurück, Ziffer 5.6. gilt entsprechend.

8.       Obliegenheiten des Kunden/Reisenden
8.1.    Reiseunterlagen
         Der Kunde hat BiR oder seinen Reisevermittler, über den er die Pauschalreise gebucht hat, zu infor-

mieren, wenn er die notwendigen Reiseunterlagen (z.B. Flugschein, Hotelgutschein) nicht innerhalb
der von BiR mitgeteilten Frist erhält.

8.2.    Mängelanzeige / Abhilfeverlangen
a)       Wird die Reise nicht frei von Reisemängeln erbracht, so kann der Reisende Abhilfe verlangen.
b)       Soweit BiR infolge einer schuldhaften Unterlassung der Mängelanzeige nicht Abhilfe schaffen konnte,

kann der Reisende weder Minderungsansprüche nach § 651m BGB noch Schadensersatzansprüche
nach § 651n BGB geltend machen

c)       Der Reisende ist verpflichtet, seine Mängelanzeige unverzüglich dem Vertreter von BiR vor Ort zur
Kenntnis zu geben. Ist ein Vertreter von BiR vor Ort nicht vorhanden und vertraglich nicht geschuldet,
sind etwaige Reisemängel an BiR unter der mitgeteilten Kontaktstelle von BiR zur Kenntnis zu bringen;
über die Erreichbarkeit des Vertreters von BiR bzw. seiner Kontaktstelle vor Ort wird in der Reisebe-
stätigung unterrichtet. Der Reisende kann jedoch die Mängelanzeige auch seinem Reisevermittler,
über den er die Pauschalreise gebucht hat, zur Kenntnis bringen. 

d)       Der Vertreter von BiR ist beauftragt, für Abhilfe zu sorgen, sofern dies möglich ist. Er ist jedoch nicht
befugt, Ansprüche anzuerkennen.

8.3.    Fristsetzung vor Kündigung
         Will der Kunde/Reisende den Pauschalreisevertrag wegen eines Reisemangels der in § 651i Abs. (2)

BGB bezeichneten Art, sofern er erheblich ist, nach § 651l BGB kündigen, hat er BiR zuvor eine ange-
messene Frist zur Abhilfeleistung zu setzen. Dies gilt nur dann nicht, wenn die Abhilfe von BiR ver-
weigert wird oder wenn die sofortige Abhilfe notwendig ist.

8.4.    Gepäckbeschädigung und Gepäckverspätung bei Flugreisen; besondere Regeln & Fristen zum
Abhilfeverlangen

a)       Der Reisende wird darauf hingewiesen, dass Gepäckverlust, -beschädigung und -verspätung im Zu-
sammenhang mit Flugreisen nach den luftverkehrsrechtlichen Bestimmungen vom Reisenden un-
verzüglich vor Ort mittels Schadensanzeige („P.I.R.“) der zuständigen Fluggesellschaft anzuzeigen
sind. Fluggesellschaften und BiR können die Erstattungen aufgrund internationaler Übereinkünfte ab-
lehnen, wenn die Schadensanzeige nicht ausgefüllt worden ist. Die Schadensanzeige ist bei Gepäck-
beschädigung binnen 7 Tagen, bei Verspätung innerhalb 21 Tagen nach Aushändigung, zu erstatten. 

b)       Zusätzlich ist der Verlust, die Beschädigung oder die Fehlleitung von Reisegepäck unverzüglich BiR,
seinem Vertreter bzw. seiner Kontaktstelle oder dem Reisevermittler anzuzeigen. Dies entbindet den
Reisenden nicht davon, die Schadenanzeige an die Fluggesellschaft gemäß Buchst. a) innerhalb der
vorstehenden Fristen zu erstatten.

9.       Beschränkung der Haftung 
9.1.     Die vertragliche Haftung von BiR für Schäden, die nicht aus der Verletzung des Lebens, des Körpers

oder der Gesundheit resultieren und nicht schuldhaft herbeigeführt wurden, ist auf den dreifachen
Reisepreis beschränkt. Möglicherweise darüber hinausgehende Ansprüche nach dem Montrealer
Übereinkommen bzw. dem Luftverkehrsgesetz bleiben von dieser Haftungsbeschränkung unberührt. 

9.2.    BiR haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- und Sachschäden im Zusammenhang mit Leistun-
gen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B. vermittelte Ausflüge, Sportveranstal-
tungen, Theaterbesuche, Ausstellungen), wenn diese Leistungen in der Reiseausschreibung und der
Reisebestätigung ausdrücklich und unter Angabe der Identität und Anschrift des vermittelten Ver-
tragspartners als Fremdleistungen so eindeutig gekennzeichnet wurden, dass sie für den Reisenden
erkennbar nicht Bestandteil der Pauschalreise von BiR sind und getrennt ausgewählt wurden. Die 
§§ 651b, 651c, 651w und 651y BGB bleiben hierdurch unberührt.

          BiR haftet jedoch, wenn und soweit für einen Schaden des Reisenden die Verletzung von Hin-
weis-, Aufklärungs- oder Organisationspflichten von BiR ursächlich geworden ist.

10.     Geltendmachung von Ansprüchen, Adressat
         Ansprüche nach den § 651i Abs. (3) Nr. 2, 4-7 BGB hat der Kunde/Reisende gegenüber BiR geltend zu

machen. Die Geltendmachung kann auch über den Reisevermittler erfolgen, wenn die Pauschalreise
über diesen Reisevermittler gebucht war. Eine Geltendmachung in Textform wird empfohlen. 

11.      Informationspflichten über die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens
11.1.   BiR informiert den Kunden bei Buchung entsprechend der EU-Verordnung zur Unterrichtung von

Fluggästen über die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens vor oder spätestens bei
der Buchung über die Identität der ausführenden Fluggesellschaft(en) bezüglich sämtlicher im Rah-
men der gebuchten Reise zu erbringenden Flugbeförderungsleistungen. 

11.2.  Steht/stehen bei der Buchung die ausführende Fluggesellschaft(en) noch nicht fest, so ist BiR ver-
pflichtet, dem Kunden die Fluggesellschaft bzw. die Fluggesellschaften zu nennen, die wahrscheinlich
den Flug durchführen wird bzw. werden. Sobald BiR weiß, welche Fluggesellschaft den Flug durchführt,
wird BiR den Kunden informieren. 

11.3.  Wechselt die dem Kunden als ausführende Fluggesellschaft genannte Fluggesellschaft, wird BiR den Kun-
den unverzüglich und so rasch dies mit angemessenen Mitteln möglich ist, über den Wechsel informieren. 

11.4.  Die entsprechend der EG-Verordnung erstellte „Black List“ (Fluggesellschaften, denen die Nutzung
des Luftraumes über den Mitgliedstaaten untersagt ist.), ist auf den Internet-Seiten von BiR oder direkt
über http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_de.htm abrufbar und in den Ge-
schäftsräumen von BiR einzusehen. 

12.     Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften
12.1.   BiR wird den Kunden/Reisenden über allgemeine Pass- und Visaerfordernisse sowie gesundheitspo-

lizeiliche Formalitäten des Bestimmungslandes einschließlich der ungefähren Fristen für die Erlangung
von gegebenenfalls notwendigen Visa vor Vertragsabschluss sowie über deren evtl. Änderungen vor
Reiseantritt unterrichten.

12.2.  Der Kunde ist verantwortlich für das Beschaffen und Mitführen der behördlich notwendigen Reise-
dokumente, eventuell erforderliche Impfungen sowie das Einhalten von Zoll- und Devisenvorschriften.
Nachteile, die aus der Nichtbeachtung dieser Vorschriften erwachsen, z. B. die Zahlung von Rück-
trittskosten, gehen zu Lasten des Kunden/Reisenden. Dies gilt nicht, wenn BiR nicht, unzureichend
oder falsch informiert hat. 

12.3.  BiR haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den Zugang notwendiger Visa durch die jeweilige
diplomatische Vertretung, wenn der Kunde BiR mit der Besorgung beauftragt hat, es sei denn, dass
BiR eigene Pflichten schuldhaft verletzt hat.

13.     Alternative Streitbeilegung; Rechtswahl- und Gerichtstandvereinbarung
13.1.   BiR weist im Hinblick auf das Gesetz über Verbraucherstreitbeilegung darauf hin, dass BiR nicht an

einer freiwilligen Verbraucherstreitbeilegung teilnimmt. Sofern eine Verbraucherstreitbeilegung nach
Drucklegung dieser Reisebedingungen für BiR verpflichtend würde, informiert BiR die Verbraucher
hierüber in geeigneter Form. BiR weist für alle Reiseverträge, die im elektronischen Rechtsverkehr
geschlossen wurden, auf die europäische Online-Streitbeilegungs-Plattform http://ec.europa.eu/
consumers/odr/ hin.

13.2.  Für Kunden/Reisende, die nicht Angehörige eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder Schwei-
zer Staatsbürger sind, wird für das gesamte Rechts- und Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden/Rei-
senden und BiR die ausschließliche Geltung des deutschen Rechts vereinbart. Solche Kunden/Reisende
können BiR ausschließlich an deren Sitz verklagen.

13.3.  Für Klagen von BiR gegen Kunden, bzw. Vertragspartner des Pauschalreisevertrages, die Kaufleute,
juristische Personen des öffentlichen oder privaten Rechts oder Personen sind, die ihren Wohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Auf-
enthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz von BiR ver-
einbart.

14.      Zusatzbedingungen bei Reisen geschlossener Gruppen
14.1.   Die nachstehenden Bedingungen gelten, ergänzend zu diesen Reisebedingungen von BiR, für Reisen

geschlossener Gruppen. „Reisen für geschlossene Gruppen" im Sinne dieser Bestimmungen sind
ausschließlich Gruppenreisen, die von BiR als verantwortlichem Reiseveranstalter organisiert und
über einen Gruppenverantwortlichen bzw. -auftraggeber gebucht und/oder abgewickelt werden, der
als Bevollmächtigter für einen bestimmten Teilnehmerkreis handelt.

14.2.  BiR und der jeweilige Gruppenauftraggeber können in Bezug auf eine solche Gruppenreise verein-
baren, dass dem Gruppenauftraggeber als bevollmächtigtem Vertreter der Gruppenreiseteilnehmer
das Recht eingeräumt wird, nach Auftragserteilung bis drei Monaten vor Reisebeginn kostenfrei von
der Gruppenreise zurückzutreten. Ggf. wird in der Reiseausschreibung und der Buchungsbestätigung
auf dieses kostenfreie Rücktrittsrecht deutlich hingewiesen. Macht der Gruppenauftraggeber gegen-
über BiR von diesem kostenlosen Rücktrittsrecht Gebrauch, werden etwa bereits an BiR geleistete
Anzahlungen unverzüglich erstattet. Ziffer 5.6 gilt entsprechend.

14.3.  Dem Gruppenauftraggeber wird von BiR zur Entgegennahme der einzelnen Teilnehmeranmeldungen
ein Anmeldeformular überlassen, das verbunden ist mit diesen Reisebedingungen sowie mit dem
gem. Art. 250 EGBGB erforderlichen Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschal-
reise nach § 651a des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Der Gruppenauftraggeber verpflichtet sich insoweit
gegenüber BiR, jedem potentiellen Gruppenteilnehmer jeweils vor der individuellen Teilnehmeran-
meldung dieses Anmeldeformular samt Reisebedingungen und Formblatt zu übergeben und sich
den diesbezüglichen Erhalt auch entsprechend schriftlich mit der jeweiligen Teilnehmeranmeldung
bestätigen zu lassen. Der Gruppenauftraggeber wird BiR von jeglichen Schäden und Haftungen frei-
halten, die unmittelbar aus einer Verletzung seiner Verpflichtung insoweit resultieren. Die Haftung
des Gruppenauftraggebers schließt evtl. Rechtsverteidigungskosten, die BiR angemessener Weise in
diesem Zusammenhang entstehen sollten, mit ein.

14.4.  BiR haftet nicht für Leistungen und Leistungsteile, gleich welcher Art, die – mit oder ohne Kenntnis
von BiR – vom Gruppenauftraggeber bzw. Gruppenverantwortlichen zusätzlich zu den Leistungen
von BiR angeboten, organisiert, durchgeführt und/oder den Kunden zur Verfügung gestellt werden.
Hierzu zählen insbesondere vom Gruppenauftraggeber, bzw. Gruppenverantwortlichen organisierte
An- und Abreisen zu und von dem mit BiR vertraglich vereinbarten Abreise- und Rückreiseort, nicht
im Leistungsumfang von BiR enthaltene Veranstaltungen vor und nach der Reise und am Reiseort
(Fahrten, Ausflüge, Begegnungen usw.) sowie vom Gruppenauftraggeber, bzw. Gruppenverantwort-
lichen selbst eingesetzte und von BiR vertraglich nicht geschuldete Reiseleiter.

14.5.  BiR haftet nicht für Maßnahmen und Unterlassungen des Gruppenauftraggebers, bzw. Gruppenver-
antwortlichen oder des vom Gruppenauftraggeber, bzw. Gruppenverantwortlichen eingesetzten Rei-
seleiters vor, während und nach der Reise, insbesondere nicht für Änderungen vertraglicher Leistungen,
welche nicht mit BiR abgestimmt sind, Weisungen an örtliche Führer, Sonderabsprachen mit den ver-
schiedenen Leistungsträgern, Auskünften und Zusicherungen gegenüber den Kunden.

14.6.  Der Kunde hat die ihm obliegende Mängelanzeige beim Auftreten von Leistungsstörungen nach Maß-
gabe der Regelungen der vorstehenden Ziffer 8.2.c) vorzunehmen. 

14.7.  Soweit nicht ausdrücklich vereinbart, sind Gruppenauftraggeber bzw. Gruppenverantwortliche oder
von diesen eingesetzte Reiseleiter nicht berechtigt oder bevollmächtigt, Mängelanzeigen der Gruppen-
reiseteilnehmer entgegenzunehmen. Sie sind auch nicht berechtigt vor, während oder nach der Reise
für BiR Beanstandungen des Kunden oder Zahlungsansprüche namens BiR anzuerkennen. 

*Die Verwendung von männlichen Formen wie „Kunde“, „Auftraggeber“, „Reiseleiter“ etc. wurde von
uns gewählt, um der in BGB §307 geforderten Pflicht zur Klarheit und Verständlichkeit der Formulierung
in Allgemeinen Geschäftsbedingungen gerecht zu werden. Sie soll lediglich eine übersichtliche Darstel-
lung der Reisebedingungen gewährleisten und bedeutet auf keinen Fall eine Missachtung unserer weib-
lichen Klientel.

Reiseveranstalter: Biblische Reisen GmbH 
Sitz der Gesellschaft: Stuttgart
Registergericht: Amtsgericht Stuttgart, HRB 10467
Geschäftsführer: Rüdiger Tramsen
Adresse: Silberburgstraße 121, 70176 Stuttgart
Telefon +49 (0)711 619 25 0
Telefax +49 (0)711 619 25 811
E-Mail: info@biblische-reisen.de

         
© Urheberrechtlich geschützt: Noll & Hütten Rechtsanwälte, 
Stuttgart | München, 2017 – 2018; Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet
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Storno-Informations-Service – 
die zweite Chance für Ihren Urlaub.
Das MDT-Team informiert Sie bei plötzlicher Krankheit oder Stornover-
pfl ichtung aus einem anderen versicherten Grund zur Vorgehensweise: 
Storno oder Abwarten? Wenn Sie danach, entgegen der Einschätzung 
der Spezialisten, doch nicht verreisen können, übernimmt der Versiche-
rer das Risiko evtl. anfallender höherer Stornokosten! Nutzen Sie das 
Beratungsangebot:

Telefon: +49 (0) 6103 / 70649-150
E-Mail: stornoinfo@ mdt24. de oder Fax: +49 (0) 6103 706 49-202

Hinweise
Fragen Sie Ihre/n Gruppenverantwortliche/n, ob vielleicht die noch preiswertere Gruppenversiche-
rung (ab 6 Teilnehmern), für Ihre Reisegruppe in Frage kommt!
Bei Reiseabsage durch Biblische Reisen werden die Versicherungsprämien vollständig erstattet. 
Der Versicherungsschutz für Pakete, die eine Reise-Rücktrittskosten-Versicherung beinhalten, kann bei 
Buchung  der Reise, spätestens jedoch 24 Tage vor Reiseantritt erlangt werden. Liegen zwischen der 
Reisebuchung und dem Reiseantritt weniger als 24 Tage, kann der Versicherungsschutz der Reise-Rücktritts-
kosten-Versicherung  spätestens am 3. Werktag nach Reisebuchung erlangt werden. Spätere Erlangung des 
Versicherungsschutzes außerhalb dieser Fristen bedürfen der Genehmigung von MDT. Das Premium Basis 
Paket kann bis unmittelbar vor Reiseantritt abgeschlossen werden. 
Geltungsbereich: weltweit
Versicherungsdauer: wenn nicht anders angegeben, bis max. 42 Tage
Die komplette Abwicklung, Vertrags- und Schadenbearbeitung erfolgt durch die MDT travel underwriting GmbH.
Maßgebend für den Versicherungsschutz sind die Versicherungsbedingungen für Reiseversicherungen der 
MDT travel underwriting GmbH für die HDI Global SE und weitere beteiligte Versicherer (VB MDT 2016-P).
Schadenanzeigen, den Antrag zum Storno-Informations-Service sowie die ausführlichen Versicherungs-
bedingungen erhalten Sie im Internet unter www.mdt24.de/download

Leistungen siehe weltweit
Absicherung bei Erkrankung und Notsituationen unterwegs
und für Ihr Gepäck!

Reisedauer 
bis

Preis pro Person mit 
Selbstbehalt

Preis pro Person ohne 
Selbstbehalt

5 Tage € 14,– € 17,–
14 Tage € 25,– € 29,–
42 Tage € 39,– € 45,–

Leistungen siehe weltweit bis 42 Tage
Der Komplettschutz für Ihre Reise - rundum abgesichert!
Reisepreis 
bis

Preis pro Person mit 
Selbstbehalt

Preis pro Person ohne
Selbstbehalt

€ 600,– € 35,– € 58,– 
€ 800,– € 41,– € 64,– 

€ 1.000,– € 49,– € 74,– 
€ 1.250,– € 69,– € 89,– 
€ 1.500,– € 73,– € 93,– 
€ 1.750,– € 89,– € 109,– 
€ 2.000,– € 93,– € 119,– 
€ 2.500,– € 107,– € 139,– 
€ 3.000,– € 129,– € 159,– 
€ 3.500,– € 148,– € 189,– 

Leistungen siehe weltweit bis 42 Tage
Idealer Schutz bei Reiserücktritt und Reiseabbruch
Reisepreis 
bis

Preis pro Person mit 
Selbstbehalt

Preis pro Person ohne
Selbstbehalt

€ 600,– € 24,– € 36,– 
€ 800,– € 29,– € 43,– 

€ 1.000,– € 34,– € 49,– 
€ 1.250,– € 46,– € 69,– 
€ 1.500,– € 51,– € 71,– 
€ 1.750,– € 58,– € 83,– 
€ 2.000,– € 65,– € 88,– 
€ 2.500,– € 84,– € 113,– 
€ 3.000,– € 101,– € 135,– 
€ 3.500,– € 114,– € 159,– 

Wenn Sie von Ihrer Reise aus versichertem Grund zurücktreten müssen, werden Ihnen die 
vertraglich geschuldeten Stornokosten sowie die Mehrkosten des verspäteten Reisean-
tritts erstattet. Versicherte Rücktrittsgründe sind z. B. unerwartete schwere Erkrankung, 
schwere Unfallverletzung, Tod, Arbeitsplatzwechsel, Einreichung der Scheidungsklage, 
gerichtliche Vorladung und einiges mehr. Bei Tarifen mit Selbstbehalt beträgt Ihr Eigen-
anteil 20 % des erstattungsfähigen Schadens, mindestens 25 Euro je Person.

Wenn Sie Ihre Reise aus versichertem Grund abbrechen oder unterbrechen müssen, 
werden Ihnen die nicht genutzten Reiseleistungen und die Mehrkosten einer außer-
planmäßigen Beendigung oder Unterbrechung einer Reise erstattet. Bei Tarifen mit 
Selbstbehalt beträgt Ihr Eigenanteil 20 % des erstattungsfähigen Schadens, min des-
tens 25 Euro je Person.

Wenn Sie Ihre Reise innerhalb der gebuchten Saison umbuchen müssen, werden Ihnen 
die vertraglich geschuldeten Umbuchungsgebühren bis je 40 Euro je Person bei Um-
buchung bis 42 Tage vor Reiseantritt erstattet.

Wenn Sie z. B. unerwartet erkranken oder einen schweren Unfall erleiden, werden Ihnen
u. a. die Kosten einer medizinischen notwendigen ambulanten oder statio nären Heil-
behandlung (inklusive verordneter Hilfsmittel und auch Massagen, Aku punktur etc.) und 
des medizinisch sinnvollen Krankenrücktransports bei akut auf tretenden Krankheiten oder 
Unfallverletzungen im Ausland erstattet sowie auch Überführungs-/Bestattungskosten im 
Todesfall. Bei Tarifen mit Selbstbehalt beträgt Ihr Eigenanteil 100 Euro je Versicherungsfall.

Die 24h-Notfall-Assistance erstattet Such-, Bergungs- und Rettungskosten und 
erbringt durch ihre Notrufzentrale rund um die Uhr Beistandsleistungen bei Not fällen 
während der Reise.

Wenn Ihr Reisegepäck während der Reise abhanden kommt, zerstört oder beschädigt 
wird, wird Ihnen der Zeitwert des Reisegepäcks ersetzt, bis zu 2.000 Euro je Person. 
Wenn Ihr aufgegebenes Reisegepäck den Bestimmungsort wegen verzögerter Beför-
derung nicht am selben Tag wie Sie erreicht, werden notwendige Ersatzkäufe bis zu 
500 Euro erstattet. Bei Tarifen mit Selbstbehalt beträgt Ihr Eigenanteil 100 Euro je 
Versicherungsfall.

MDT travel underwriting GmbH | Telefon: +49 (0) 6103 / 70649-150 | E-Mail: service@mdt24.de, Website: mdt24.de
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Bitte schicken Sie Ihre Anmeldung an die in der Reiseausschreibung genannte Adresse.
Die Reisebedingungen und Informationen zu den Reiseversicherungen sind für Ihre Unterlagen bestimmt!

Reisen mit einem starken Partner
Biblische Reisen – Der ökumenische Reisedienst des Katholischen Bibelwerks 
und der Deutschen Bibelgesellschaft.

   

  

                           Biblische Reisen GmbH
                     Postfach 15 04 61 • 70076 Stuttgart
                     Hausadresse: Silberburgstraße 121 • 70176 Stuttgart 
                     Tel. 0711/61925 -0 • Fax 0711/61925 -811 
                     E-Mail: info@biblische-reisen.de • www.biblische-reisen.de

Ihr Spezialist für maßgeschneiderte Gruppenreisen – weltweit

Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise 
nach § 651a des Bürgerlichen Gesetzbuchs

Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der Richtlinie (EU) 2015/2302.  

Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. Das Unternehmen Biblische Reisen GmbH trägt die volle Verantwortung 
für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten Pauschalreise.

Zudem verfügt das Unternehmen Biblische Reisen GmbH  über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die Rückzahlung Ihrer Zahlungen und, falls der
Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung im Fall seiner Insolvenz.

Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302
• Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss des Pauschalreisevertrags.
• Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag inbegriffenen Reiseleistungen. 
• Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich mit dem Reiseveranstalter oder dem Reisebüro in Ver-

bindung setzen können. 
• Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umständen unter zusätzlichen Kosten – auf eine andere Person übertragen. 
• Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) sich erhöhen und wenn dies im Vertrag ausdrück-lich

vorgesehen ist, und in jedem Fall bis spätestens 20 Tage vor Beginn der Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 8 % des Pauschalreisepreises übersteigt, kann
der Reisende vom Vertrag zurücktreten. Wenn sich ein Reiseveranstalter das Recht auf eine Preiserhöhung vorbehält, hat der Reisende das Recht auf eine Preis-
senkung, wenn die entsprechenden Kosten sich verringern. 

• Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle Erstattung aller Zahlungen, wenn einer der wesent-
lichen Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnahme des Preises erheblich geändert wird. Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche Unternehmer die Pau-
schalreise vor Beginn der Pauschalreise absagt, haben die Reisenden Anspruch auf eine Kostenerstattung und unter Umständen auf eine Entschädigung. 

• Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, bei-
spielsweise wenn am Bestimmungsort schwerwiegende Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich beeinträchtigen. 

• Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen und vertretbaren Rücktrittsgebühr vom Vertrag 
zurücktreten. 

• Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß durchgeführt werden, so sind dem Reisenden an-
gemessene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubieten. Der Reisende kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten (in der Bun-
desrepublik Deutschland heißt dieses Recht „Kündigung“), wenn Leistungen nicht gemäß dem Vertrag erbracht werden und dies erhebliche Auswirkungen 
auf die Erbringung der vertraglichen Pauschalreiseleistungen hat und der Reiseveranstalter es versäumt, Abhilfe zu schaffen. 

• Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen nicht oder nicht ordnungsgemäß erbracht werden. 
• Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet. 
• Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – in einigen Mitgliedstaaten – des Reisevermittlers werden Zahlungen zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des Rei-

severanstalters oder, sofern einschlägig, des Reisevermittlers nach Beginn der Pauschalreise ein und ist die Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so wird die
Rückbeförderung der Reisenden gewährleistet. Die Biblische Reisen GmbH hat eine Insolvenzabsicherung mit der HanseMerkur Reiseversicherung AG abge-
schlossen. Die Reisenden können die HanseMerkur Reiseversicherung AG, Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg, Tel. +49-(0)40 / 53799360, 
reiseinfo@hansemerkur.de kontaktieren, wenn ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz der Biblische Reisen GmbH verweigert werden.

Webseite, auf der die Richtlinie (EU) 2015/2302 in der in das nationale Recht umgesetzten Form zu finden ist: www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de 
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